
 

 



Satzung

zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung

für den Evangelischen Friedhof

der Evangelischen Kirchengemeinde Drevenack

vom 17.08.2022

§1

Die Friedhofsgebührensatzung für den Evangelischen Friedhof der Ev. Kirchengemeinde

Drevenack vom 02.10.2019 wird wie folgt geändert:

1. Paragraf 4 erhält folgende Fassung:

§4

Nutzungsgebühren

(1) Reihengrabstätten mit Nutzungsrecht

805,00 Euroa) Erdbestattung

(2) Reihengemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich Unterhaltung durch die

Friedhofsträgerin

Erdbestattung (Ruhezeit 30 Jahre)a) 1.838,00 Euro

(3) Wahlgrabstätten mit Nutzungsrecht

Erdbestattung je Grab (Nutzungszeit 30 Jahre)a) 900,00 Euro

b) Verlängerungsgebühr Erdbestattung je Grab und Jahr 30,00 Euro

(4) Wahlgemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich Unterhaltung durch die

Friedhofsträgerin

a) Erdbestattung je Grabstätte 2-stellig (Nutzungszeit 30 Jahre) 3.720,00 Euro

b) Partnergrabstätte 2-stellig (Nutzungszeit 30 Jahre) 2.130,00 Euro

c) Verlängerungsgebühr Erdbestattung 2-stellig je Jahr 124,00 Euro

d) Verlängerungsgebühr Partnergrabstätte 2 stellig je Jahr 71,00 Euro



2. Paragraf 6 Absatz erhält folgende Fassung:

§6

Bestattungsgebühren

Grundgebühren(1)

Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

sowie Tot- und Fehlgeburten

Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an

a) 314,00 Euro

b) 370,00 Euro

c) Urnenbeisetzung 185,00 Euro

(2) Besondere Gebühren

a) Benutzung der Leichenhalle bis zu 5 Tagen 235,00 Euro

b) jeder weitere Tag 47,00 Euro

c) Einheitliche Grabplatte gern, § 12 Abs, 5 und § 13 Abs. 11

Friedhofssatzung 250,00 Euro

3. Paragraf 7 erhält folgende Fassung:

§7

Gebühren für Umbettungen

(1) Ausbettung

Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum

vollendeten 5. Lebensjahr je Grab

Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an
je Grab

Urnenbeisetzungen je Grab

a)

555,00 Euro

b)

1.370,00 Euro

c) 277,00 Euro

(2) Für Wiederbeisetzungen werden Gebühren entsprechend der Bestattungsgebühren
nach § 6 Abs. 1 dieser Satzung erhoben.“
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§2

Diese Satzung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tag nach ihrer

Veröffentlichung gemäß §38 der Friedhofssatzung in Kraft.

Drevenack, den 17.08.2022

Evangelische Kirchengemeinde

Drevenack

(Unterschrmiilp)
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